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Hochlastzeitfenster 2026 für atypischeNetznutng nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 1 

 

Letztvebraucher mitatypischenVerbrauchsverhalten könnennach § 19Abs. 2Satz1 der 
Stroetzentgeltverordnung ein Sonderentgeltutzung beantragen.

Ist Grund gnostizierbrauchsdaten oder auf Grundtechnischer 
oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich,ass derHöchstlastbeitrag eines
Letztvebrauchersvorhersehbar erheblich vonder zeitgleichen Jahreshöchstlast aller
Entnahmen aus dieser Netz-oder Umspannebene abweicht,sohaben Betreiber von
Elektrizitätsversorgungsnetdiesem Letztverbraucher inAbweichung von§16ein
individuelles Netzentgel anzubieten,as dem besonderenNutzungsverhalten des
Netzkunden angemessen Rechnung zu tragen hat.

Auf Bsis derDa –08/2025ergeben sich nachdem
Beschluss BK4-13-739 dundesnetzagenturfogende Hochlastzeitfensterfür 2026:

Spannungsebene der 
Entnahmestell e 

Winter 
Dez. – Feb.  

Frühling
Mrz. – Mai 

Sommer
Jun. – Aug. 

Herbst
Se p. – Nov. 

Anschluss 
Mittelspannun gsnetz 10 k V 

10:00 – 14:45 KeineKeine Keine 

Anschluss 
Nieders pannun gsnetz 0,4 kV  

12:15 – 15:00  
17:15–20:00

Keine Keine 16:45 – 19:30 

Die Zeitangaben str den Edwert der Vnde dar.

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlichanWerktagengültig.Wochenenden,Feiertage
und maximal ein Bckentag sowie dieZeitzwischen eihnachten undNeujahr geltenals  
Nebenzeiten. 

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgeltsmüssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein.
Diese orientieren sich ebeneschluss der undesnetzagentur. 

 

 

 

 

 


